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Amtlicher Teil. 
Z. 2345 Abh. 163/15. 

Edikt zur Einberufung der Verlassen
schaftsgläubiger« 

Franz Ritter aus Mels  (Kt. S t .  Gallen), wohn-
Haft in Balzers, ist am 26. Dezember 1917 gestorben. 

Alle, die an die Verlassenschaft eine Forderung 
zu stellen haben, werden aufgefordert, ihre Ansprüche 
bei diesem Gerichte am 

29 .  J u l i  1918,  vormittags 9 Uhr, 
Zimmer Nr. 43 ,  mündlich, oder bis zu diesem Tage 
schriftlich anzumelden und nachzuweisen. Sonst wird 
den nicht durch ein Pfandrecht versicherten Glau-
bigern an die Verlassenschaft, wenn sie durch die 
Bezahlung der angemeldeten Forderungen erschöpft 
würde, kein weiterer Anspruch zustehen. 

Fürstlich liechtenst» Landgericht. 
. V a d u z ,  am 10. Ju l i  1918.  

Dr. Thurnher. 
Kundmachung. 

Auf Grund der Finanz-Ministerial-Verordnung 
vom 15. April 1918 R.  G .  B l / N r .  145 wird Nach
stehendes verlautbart: 

Jene Raucher, welche durch die-erfolgte Anmel-
dung in die Kundenlisten anfgenommen wurden, 
haben die f ü M e  dGgefertigten Raucherkarten in der 
Zeit vom 6. J ü l s  vis 1V. Ju l i  191v bei der zu
ständigen Finanzwach-Abteilung unter Borlage eines 
die Personsidentität nachweisenden Dokumentes und 
des Meldezettels (der gemeindeamtlichen Wohnungs
bestätigung) abzuholen oder durch einen Bevollmäch
tigten abholen zu lassen. 

Weitere Anmeldungen zur Eintragung in die 
Kundenlisten können in der ersten Woche des Monates 
August l. I .  und sodanlt weiterhin in jeder ersten 
Woche der nachfolgenden Kalendermonate bei der 
für den Wohnort zuständigen Finanzwach-Abteilung 
unter den in der Raucherkarten-Verordnung gege
benen Voraussetzungen und Bedingungen eingebracht 
werden, worauf dann in der letzten Woche des be
treffenden Monates die ausgefertigten Raucherkarten 
unter Beibringung der vorgenannten erforderlichen 
Nachweise abgeholt werden können. 

Für  die fallweisen Anmeldungen der Militärper
sonen gelten die bereits kundgemachten Bedingungen. 

I m  Falle des Äufenthaltswechsels haben sich die 
Bewerber mit einer Bestätigung der für ihren früheren 
Aufenthaltsort zuständigen Finanzwach - Abteilung, 

daß sie bisher keine Rauchchkarte besessen oder sie 
bereits abgeliefert haben, auszuweisen. 

D ie  StammMNdtznköntteMuf Grund der Raucher
karten die jeweiWDWHWDMchenmenge von Tabak-
erzeugnissw^.WifWßWKWWfie bestimmten Ver
schleißzeit,1iMen£tl^Täo^eir§|fei§8<fchäftc, in dessen 
Kundenliste sie eingetragen lind, gegen Vorweisung 
der Karte persönlich oder durch einen Beauftragten 
beziehen. ; 

Nicht eingelöste Kartonatzschnitte verlieren nach 
Ablauf der Woche, für die H lauten, ihre Giltigkeit. 

D a s  Nähere über das Aüsmaß und den Bezug 
an Tabakerzeugnissen ist aus den in den Tabakver
schleißgeschäften angeschlagenen Kundmachungen zu 
ersehen. Ebenso ist daraus die für Ladenkunden be
stimmte Menge an Rauchmäterial sowie die festge
setzte Verschleißzeit ersichtlich. -

Gemäß § 13 der Raucherkarten-Berordnung wurde 
die aus der jeweiligen Ladenkundenmenge an den 
einzelnen Ladenkunden abzugebende Menge (Laden
kundeneinheit) mit einer Zigarre oder drei Zigaretten 
bestimmt. 

Stammkunden sind in jenen Tabakverschleißge
schäften, in welchen sie in die Kundenliste aufge
nommen worden sind, vom Tabakmaterialankanfe als 
Ladenkunden ausgeschlossen. 

Beschwerden wegen Verweigerung der Ausfolgung 
von Tabakerzeugmfsen durch die Tabakverschleißge
schäfte können innerhalb drei Tagen mündlich oder 
schriftlich bei der zuständiges Finanzwach-Abteilung 
eingebracht werden. 

Den Verlust der Raucherkarte hat der betreffende 
Karteninhaber sogleich bei jenem Tabakverschleißge
schäfte, bei welchem er in die Kundenliste aufgenommen 
worden ist, als auch bei der zuständigen Finanz
wach-Abteilung anzuzeigen. 

Laut § 2 4  der Raucherkarten-Verordnung ist die 
Raucherkarte unübertragbar und der Bezug von T a 
bakerzeugnissen für Personen auf deren Namen die 
Karte nicht lautet, verboten; desgleichen ist der Bezug 
von Tabakerzeugnissen mit nngiltigen Raucherkarten 
verboten. 

Jede Uebertretung dieser Verordnung, insbeson
dere die mehrfache Anmeldung zur Eintragung in 
die Kundenliste, die Erschleichung der Eintragung 
durch unwahre Angaben, der vollbrachte oder, ver
suchte Bezug von Tabakerzeugnissen mit gefälschten 
Karten wird, insofern sie nicht einer strengeren B e 
strafung unterliegt, von den politischen Behörden 
I. Instanz mit Geldstrafen bis zu 5 0 0 0  Kr. oder 
Arreststrafen bis zu 6 Wochen bestraft. B e i  erschweren

den Umständen, insbesondere wenn die Raucherkarte 
gegen Entgelt erworben wurde, kann neben der Geld
strafe noch Arrest verhängt und der Verfall der 
Tabakerzeugnisse ausgesprochen werden. 

Ueberdies werden die Uebertreter in den Kunden
listen gestrichen und bleiben auch für die Zukunft 
von der Aufnahme als Stammkunden ausgeschlossen. 

K. U Finanz »ezirlS-DwM-« 
F e l d k i r c h ,  am 1. Ju l i  1918.  

(WB. Für vorige Nummer verspätet eingelangt. 
Die  Red.) 

Nichtamtlicher Teil. 
Vaterland. 

Kriegsgewinnsteuer. (Mitget.) Unsere Kriegsge-
winnsteuer-Berordnung ist bereits in einer früheren 
Nummer dieses Blattes abgedruckt und auch schon 
in der letzten Nummer desselben sind aufklärende 
Worte zu dieser neuen Steuer geschrieben worden. 
Ueber das Wesen und die Ausführung der neuen 
Steuerverordnung zu schreiben erübrigt sich daher. 
Wir wollen heute zu den Anfeindungen, wie sie 
der neuen Steuer von gewisser Se i te  zuteil wird, 
Stellung nehmen und sagen gleich zum vornhinein, 
daß es uns sehr befremdet hat, wie in den O.  N .  der 
Ausführung des bezüglichen Landtagsbeschlusses so 
wenig Verständnis entgegengebracht wird und es 
fällt einem sofort auf, daß dieses Blatt erst nach
dem ihm die Stimmung eines Teiles der Bevölke-
rnng bekannt war, zu der neuen Steuer genauer 
Stellung nahm. I m  Interesse der wichtigen Sache 
wäre zu wünschen gewesen, jenes Blatt hätte sich 
mehr bemüht, den Leuten die Kriegsgewinnsteuer 
von einer bessern Seite zu zeigen und nicht nur die 
vermeintlichen Schattenseiten aufzudecken. Steuer-
gesetze zu schaffen und dieselben auszuführen ist a n  
und für sich schon eine so schwere und undankbare 
Aufgabe, daß man erwarten sollte, die Presse zeige-
dafür. ein besseres Verständnis, schon aus dem ein-
fachen Grunde, weil diese neue Gnnahme für un-
sere Landeskasse eine dringende Notwendigkeit ist. 
D ie  Tatsache schon, daß in den O .  N .  dem Herrn 
Landtagspräsidenten das Hauptverdienst an der 
neuen Steuer zugeschoben wird, spricht eine eigene 
Sprache. E s  ist dort sgnst nicht gerade Uebung, 
unserem, trotz aller gegenteiligen Anfeindungen um 
unser Land sehr verdienten Herrn Landtagspräsi
denten Lorbeeren zuzuschieben. Klar genug liegt e s  
auf der Hand, daß es auch nicht Anerkennung ist, 

Aas deutsche Kandwerk einst und jetzt. 
E i n e  s o z i a l e  S t u d i e .  

(Fortsetzung.) 
Um die Worte eines gründlichen Kenners der 

gewerblichen Verhältnisse zur Zeit des Mittel-
alters anzuführen, finden wir i n  der Zunft eine 
Lebensgemeinschaft voll Sa f t  und Kraft und. v'oft 
iGesunWit, eine Schule des Gemeinsinns, der 
Ärbeitsam-keit und des echten Bürgerstolzes, eine 
Mte r in  der Redlichkeit, der guten Sitte und der 
Handwerksehire. Was sie für das deutsche Aand-
wetk geleistet hat, konnten wir bereits oben bei 
der Schilderung der gewerblichen Blütezeit teil-
weise kennen lernen. — Ehe wir uns dem Wer-
fall des deutschen Handwerkes zuwenden, 'oer-
gegenwärtigen wir uns' a n  Hand eines /Gesandt-
schaftsberichtes, was deutscher Gewerbefleiß aus  
den Urwäldern und Sunchsgegenden Germaniens 
geschaffen; diesen Bericht sandte Kardinal Aeneas 
Sylvins, der spätere Papst P i u s  II. nach Rom, 
der M r  Blütezeit des deutschen Gewerbes eine 
Reise durch die deutschen Lande unternahm. „Wo 
list bei den Deutschen ein Gasijhjof, i n  welchem 
man nicht aus Silber trinkt? Welche Würgersfrau 
iprangt nicht im Gioldgeschmeide, und was soll ich 
sagen von den Halsbändern und Pferdezäumen, 

die aus feinstem Golde bereitet werden? Wie l 
groß ist nicht der Schjnmck auf den Altären und an 
den Gewändern der Priester! Nirgends kann mehir 
Reichtum angetroffen werden als in deutschen 
Sakristeien." E in  -zeitgemWcher Schriftsteller 
Wricht sich aus:  „'Deutschland w a r  niemals ho 
reich und glänzend als in unseren .Aagen, und 
es oerdankt dies hauptfächlich! dem unverdrosle-
nen Fleiße und der emsigen Betriebs samkeit leiner 
Bürger, sowohl derjenigen, die in  ihren Werk-
statten der Arbeit obliegen, als derjenigen, die 
Kaufmannschaft und Handel treiben. Auch! die 
Bauern wurden reich. Allenthalben erhoben sich! 
seit einem Jahrhundert und bänger die herrlich-
sten Kirchen, die prachtvollsten öffentlichen Ge-
bände, und, was besonders lobenswert, die mil-
den Stiftungen für Kranke und Arme vermehrten 
sich i n  großer Zahl u. wurden reichlich ausgestattet. 

Leider waren für das deutsche Handwerk die 
Tage des Niederganges in nicht alllzü weiter 
Ferne. Anzeichen eines kommenden Verfalles hat-
ten sich vereinzelt schpn im 15. Jahrhundert ein
gestellt, deren verhängnisvolle Entwicklung sich! 
im 16. Jahrhundert stetig vollzog und schließ-
lich im 19. Jährhundert 'zur völligen Aufhebung 
der Zunftoerfassung führten. Aeußere Gründe wa-
ren -zunächst der Fa l l  von Konstantinohel im 

Jahre  1453 und der dadurch! besiegelte Untergang 
des griechischen Reichel, wodurch! der tzandels'öer-
kehr zwischen Morgenland und' Abendland eine we
sentliche Stockung erfuhr. 1498 endeckte Vascv d i  
Gama den Seeweg nach Indien, Venedig mußte 
seine dominierende Stellung im Welthandel an 
Lissabon abtreten und somit war  für den deutschen 
Handel eines seiner wichtigsten Absatzgebiete 'oer-
lvren gegangen. T i e  Kirchenspaltung im 16. Jahjr-
hundert förderte mächtig die Erstarkung der Lan-
desgewalten, die Landesfürsten ersetzten die städ-
tische GewerbepÄlitik durch die staatliche und dräng-
ten die Standes'odrrechte der Zünfte zurÄck. J e  
mehr.sich im politischen Leben der UHsolWismuK 
ausbildete, desto größer wurde die staatliche Be
vormundung, welche die Zünfte a l s  Anstalten des 
Staates betrachtete, ihre selbständige iGerichtsbar-
Feit entweder ganz aüfhpb oder doch an die Mi t -
Wirkung der staatlichen Organe band. $>'as von 
französischen NationaVkionomen aufgestellte M'er-
kantilsyflem, welches in der Folge von allen euro
päischen Staaten übernommen wurde, ging darauf 
hinaus, den einheimischen Geldmarkt durch! mög
lichst große Ausfuhr inländischer Erzeugnisse izu 
heben, damit war das Aufkommen der iGroßb'e-
triebe gegeben und die Mnfte  hatten ihre Rolle 
ausgespielt. 'Tie Erfindung der Dampfmaschine 


